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den können, so sind diese mit den im Bahnpostwagen 
befindlichen Hakenstangen oder dergleichen von den 
Schienen zu entfernen, ohne sich dabei persönlich in 
Gefahr zu begeben.

(8) Für den Ladungsaustausch mit mechanischen Hub
geräten und Postgutrollbehältem gelten die einschlägi
gen Bestimmungen*

§ 5
Benutzung von Handfahrzeugen

(1) Beim Befahren der Bahnsteige mit Handfahr
zeugen ist die Mitte der Fahrbahn zu benutzen. Es ist 
langsam zu fahren und nach rechts auszuweichen. Rei
sende sind durch Zuruf „Vorsicht!“ zu warnen.

(2) Handfahrzeuge sind nicht an den Längsseiten an
zufassen, sondern es sind die angebrachten Griffe an 
den Stirnseiten zu benutzen. Bei Handfahrzeugen mit 
Schwenkrädern ist zur Vermeidung von Fußverletzun
gen besonders auf die Schwenkräder zu achten.

(3) Handfahrzeuge sind nur so hoch und so breit zu 
beladen, daß jederzeit freie Sicht nach vorn und seit
lich möglich ist. An den Seiten dürfen Ladungsgegen
stände nicht herausragen. Ist eine höhere Ladung un
vermeidlich, so muß bei zu schiebenden Fahrzeugen 
eine zweite Person dem Handfahrzeug vorausgehen.

(4) Nicht benötigte Handfahrzeuge dürfen auf Bahn
steigen, in Hallen oder Arbeitsräumen nur an den da
für bestimmten Stellen gesichert abgestellt werden.

(5) Auf Bahnsteigen sind Handfahrzeuge — soweit 
nicht mit ihnen unmittelbar gearbeitet wird — min
destens in einem Abstand von einem Meter von der 
Bahnsteigkante in gesichertem Zustand aufzustellen.

(6) Beim öffnen der Deckel von Deckelwagen sind die 
angebrachten Sicherheitsvorrichtungen zu benutzen. Bei 
Beendigung der Arbeiten ist der Deckel sofort zu 
schließen. Das Fahren mit geöffnetem Deckel ist ver
boten.

(7) Handwagendeichseln sind nach dem Gebrauch 
hochzustellen und festzulegen.

§ 6
Benutzung von Aufzügen

(1) Für die Bedienung und den Betrieb von Aufzügen 
gelten die Bestimmungen der Arbeitsschutzanordnung 
909 vom 10. Juli 1952 — Aufzüge — (GBl. S. 597).

(2) Nach vollständigem öffnen der Türen ist das 
Handfahrzeug in den Fahrkorb einzufahren und zu 
sichern. Erst dann darf der Fahrkorb vom Aufzugs
führer und anderen Personen betreten werden. Bevor 
das Handfahrzeug ausgefahren wird, haben der Auf
zugsführer und andere Personen den Fahrkorb zu ver
lassen.

(3) Der Aufzugsführer muß während der Fahrt an 
der Steuerung stehen und darf sich nicht an den offe
nen Seiten des Fahrkorbes aufhalten. Begleitet eine 
zweite Person das beladene Handfahrzeug im offenen 
Fahrstuhlkorb, so darf der Aufzugsführer den Fahrkorb 
erst dann in Bewegung setzen, wenn der zweite Be
gleiter einen sicheren Stand eingenommen und er sich 
davon überzeugt hat.

(4) Jede Überlastung des Aufzuges ist verboten. Die 
Lasten sind gleichmäßig zu verteilen und die Handfahr-

• Insbesondere die Anlage 1 zur Vorläufigen Bedienungsanwei
sung über die Erweiterung des Versuchsbehälterverkehrs auf 
den Strecken Leipzig—Riesa-Dresden und Dresden—Görlitz — 
zu beziehen durch das Institut für Post- und Fernmeldewesen, 
Berlin.

zeuge so aufzustellen, daß sie bei offenen Seiten des 
Fahrkorbes den Schacht nicht berühren.

(5) In Fahrkörben mit Halteschienen sind die Hand
fahrzeuge unverrückbar festzustellen. Handfahrzeuge 
ohne Bremsen müssen durch die in den Fahrkörben 
vorhandenen Vorlegeklötze gegen Abrollen gesichert 
werden.

(6) Vor der Betätigung der Steuerung sind die Türen 
zu schließen. Sie dürfen erst wieder geöffnet werden, 
wenn der Fahrkorb mit seiner Bodenfläche die Fuß
bodenhöhe des Fahrschachtzuganges erreicht hat und 
still steht. Das Betreten unbeleuchteter Fahrkörbe ist 
verboten.

(7) Die Aufzugsführer und Wärter müssen fest
gestellte Mängel, auch geringerer Art, der mit der War
tung und Pflege beauftragten Dienststelle des Amtes 
melden und verhindern, daß ein nicht in vorschrifts
mäßigem Zustand befindlicher Aufzug benutzt wird. Bei 
Aufzugsanlagen, die wegen vorhandener Mängel oder 
Durchführung von Wartungs- oder Reparaturarbeiten 
außer Betrieb gesetzt sind, muß das Hinweisschild mit 
dem Verbot der Benutzung („Aufzugsbenutzung ver
boten“) mindestens an der Tür, hinter der der Fahr
korb steht, und am Hauptschalter im Maschinenraum 
angebracht werden. Gefährdete Zugangsstellen sind 
außerdem sicher abzusperren.

(8) Die Aufzugsföhrer und Wärter dürfen die 
Schlüssel für Aufzugstüren, für Steuerungs- und Sicher
heitsvorrichtungen, für den Triebwerksraum und son
stige unter Verschluß zu haltende Einrichtungen nicht 
steckenlassen oder nicht an unbefugte Personen ab
geben und sind dafür verantwortlich, daß der Trieb
werksraum, der Rollenraum und der Fahrschacht nicht 
zur Lagerung von Gegenständen irgendwelcher Art be
nutzt werden.

(9) Arbeiten am Aufzug und am Fahrschacht dürfen 
nur dafür berechtigte Personen ausführen.

§ 7
Verhalten an Förderbändern

(1) Die Bedienungsanweisungen sowie die getroffenen 
Sicherheitsmaßnahmen und Warnschilder sind zu be
achten.

(2) Die Laufbahnen müssen im Handbereich so ge
sichert sein, daß eine Gefährdung von Personen durch 
Rollen und andere sich bewegende Teile vermieden 
wird. Förderbänder aus Lattenrosten sind durch solche 
mit glatter Laufbahn zu ersetzen.

(3) An besonderen Gefahrenstellen müssen leicht er- 
; reichbare Ausschaltvorrichtungen vorhanden sein, die

ein sofortiges Stillsetzen der Anlage ermöglichen. Vor
handene Signaleinrichtungen müssen zu einer Betriebs- 

; bzw. Bedienungsstelle führen, von der aus das Förder
mittel sofort stillgesetzt werden kann. Diese Stelle muß 
ständig besetzt sein.

(4) Förderbehälter müssen mit dem Förderband fest 
verbunden sein, damit ein unbeabsichtigtes Lösen aus
geschlossen ist.

%
(5) Förderbänder dürfen nur durch hierfür aus

gewählte Personen in Betrieb gesetzt und ein- oder aus
geschaltet werden. Ausgenommen sind Notausschaltun
gen.

(6) Störungen irgendwelcher Art dürfen erst dann vori 
den dazu beauftragten Personen beseitigt werden, nach
dem das Förderband abgestellt ist.


